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Reiten im Wald 
� (1) Das Reiten im Wald ist nur auf dafür ausgewiesenen und 

gekennzeichneten Wegen gestattet. … Die Ausweisung erfolgt 
durch die Forstbehörde nach Anhörung der beteiligten 
Waldbesitzer und der Betroffenen.

� (2) Erhebliche Schäden, die durch das Reiten auf 
ausgewiesenen Waldwegen entstanden sind, ersetzt oder 
beseitigt der Freistaat Sachsen nach seiner Wahl.

� (3) Zur Abgeltung der Aufwendungen ….. erhebt der Freistaat 
Sachsen ….. eine Abgabe. Sie ist so zu bemessen, dass die 
hieraus insgesamt erzielten Einnahmen langfristig die zu 
leistenden Aufwendungen nicht übersteigen.

� (4) Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft wird 
ermächtigt, …. durch Rechtsverordnungen die Ausweisung von 
Reitwegen, die Erhebung und Höhe einer Abgabe sowie die 
Kennzeichnung der Pferde zu regeln. 

§ 12 Waldgesetz für den 
Freistaat Sachsen



§ 1 (2)
� Die zuständige Forstbehörde hat 

die für das Reiten 
ausgewiesenen Wege durch 
Hinweiszeichen …… zu 
kennzeichnen.

§ 2 (3)
� Die Abgabe ist bei der unteren 

Forstbehörde ……. zu entrichten.

Reitwege-VO
(v. 14.12.1994)



1.
� Die Ausweisung von Wegen für das Reiten gem. 

§ 12 Abs. 1 SächsWaldG erfolgt durch die 
unteren Forstbehörden.

VWV 
Reitwegeausweisung 
(SML) v. 06.01.1994



� Ausweisung 2006 weitgehend abgeschlossen

� akt. ca. 400 km im Landkreis 
ausgewiesen



Ablaufschema im Auftrag 
des SMUL

Anfertigen von Reitwegeübersichtskarten über 
alle Landnutzungsformen

Abstimmung / Beratung von Ergänzungen und 
dem Schluss von Lücken mit LRA, AFL, ALE, 
Kommunen, Tourismus- und Reitverbänden

Prüfung von Trassenvorschlägen und Abwägung

Neuausweisung bis Ende 2006



Reitwegenetz im Landkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge



Aktivitäten im Bereich 
Tourismus

� Vorgesehen ist die Fortschreibung der Reitwege-
konzeption im Zusammenhang mit der Kreisfusion. 

� Es sollen noch bessere Verbindungen zwischen den 
beiden Altlandkreisen (DW / SSW) hergestellt 
werden. 

� Hauptziel ist Angebote fürs Reiten zu entwickeln 
(Tages- und Mehrtagesritte, Wanderreiten etc.). 

� Weiterhin ist eine digitale Erfassung, der Schilder 
und Markierungen vorgesehen.



Problemdiskussion
1

Bedeutung der RW im Umfeld von Reiterhöfe 
hoch, intensive Kontakte zu den örtlichen 
Interessenten vorhanden

2008 Verkauf von 474 Paar Jahresreitmarken im 
Landkreis 

hohe Beanspruchung einzelner Wege

Reitschäden

Reiten auf nicht ausgewiesenen Wegen



hohe 
Beanspruchung
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Reitschäden
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Reiten abseits der 
Reitwege
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Problemdiskussion
2

Der Staatsbetrieb Sachsenforst (SBS) kann die 
Gesamtkoordination der Reitwegeausweisung 
nicht mehr übernehmen;
Bei ihm sollte aber die Aktualisierung der 
sachsenweiten Reitwegekarte verbleiben;
dazu ist eine technische Vernetzung der 
Landkreise mit dem SBS nötig (WIS);
der SBS ist mit den nötigen Aufträgen und 
Ressourcen durch das SMUL auszustatten;
Der Staatswald hat weiterhin ein herausragende 
Bedeutung bezüglich der Wohlfahrtswirkungen 
für unsere Bürger;



Der Sachsenatlas
Übersichtskarte



Der Sachsenatlas
ÜK mit Topographie



Der Sachsenatlas
ÜK Details



Kartendarstellung über 
WIS



Möglichkeit der 
Kartenerzeugung beim LRA



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


